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E-CH-Newsletter vom 14. Januar 2005

dargelegt hat: «Dogmatischer Daten-
schütz, der sich nicht am Persönlichkeits-
schütz orientiert, sondern zum Selbst-

zweck verkommt, ist eine Manie in der
Schweiz» (vgl. www.ech.cli).

Ähnlich bestellt ist es mit dem Urheber-
recht, welches technische Schutzmechanis-

men legitimiert und damit die Nutzung
von Informationen einschränkt und Krea-

tivität und Fortschritt in einem problema-
tischen Mass zu behindern droht. Der

lange Prozess der Öffnung der Archive, weg
vom Arkanum und Machtinstrument, hin
zu frei und unentgeltlich zugänglichen In-
stitutionen, die im Dienste der Gesellschaft

stehen, droht ins Stocken zu geraten.

Zurück zum Öffentlichkeitsprinzip: Es

muss darauf hingewiesen werden, dass Öf-
fentlichkeitsgesetze nicht per se schon

Transparenz verbürgen und klare Orientie-

rung in der Informationsflut schaffen. Der

Ansatz, mittels Dokumentenregistern den

Zugang zu Informationen und Dokumen-
ten zu erleichtern, damit Bürgerinnen und
Bürger ihre Informationsrechte wahrneh-

men können, bewirkt eher das Gegenteil.
Wie viele Dokumente werden nur

schon in der Bundesverwaltung an einem

einzigen Tag produziert? Wer kann sich in
solchen Verzeichnissen sinnvoll zurecht-
finden? Was bringt die Einsichtnahme in
einzelne Dokumente, die nur im Zu-
sammenhang mit anderen Unterlagen ver-
ständlich sind?

Das Öffentlichkeitsprinzip ernst zu
nehmen, würde bedeuten, den Zugang zu
Informationen zu ermöglichen, die in
einem Geschäftszusammenhang entstan-
den sind und diesen nachvollziehbar doku-
mentieren. Echte Transparenz kann des-

halb nur die systematische Aktenführung
schaffen, auch wenn diese Erkenntnis
etwas altmodisch wirken mag.

Archivarinnen und Archivare werden
also noch auf eine dritte Art herausgefor-
dert: Sie müssen sich noch aktiver in die so

genannte vorarchivische Welt einmischen
und dafür sorgen, dass - für tagesaktuelle
wie langfristige Bedürfnisse - Unterlagen
systematisch gebildet werden, so dass sie

auch im elektronischen Bereich ihre Merk-
male bewahren.

Gleichzeitig ist das Öffentlichkeitsprin-
zip ein hervorragender Antrieb, um die

bisherigen Bemühungen zur Erhaltung
und Verbesserung der Aktenführung (Re-

cords-Management) zu verstärken. Damit
erfüllte sich, was die Botschaft des Bundes-

rates zum Bundesgesetz über die Öffent-
lichkeit der Verwaltung als einen Grund für
die Einführung dieses Prinzips nennt: dass

das Bewusstsein für den Umgang mit In-
formationsressourcen gesteigert und die

Dokumentenführung (zwar ein schauer-

licher Misston in Archivarinnen-Ohren)
klarer geregelt werde.

Zum Schluss und am Rande sei auf eine

andere mögliche Entwicklung hingewie-
sen, welche allerdings mit dem verstärkten
vorarchivischen Engagement der Archiva-
rinnen und Archivare bereits begonnen
hat: Die Quellengattung Überreste als un-
mittelbar aus historischen Begebenheiten
hervorgegangene Dokumente wird ver-
schwinden, alles wird zur TracIltzonsgMelle,

das heisst, es wird nur noch Dokumente

geben, die von Anfang an auf Überliefe-

rung angelegt werden.

Im vorliegenden Dossier sind unter-
schiedliche Blicke auf ein zentrales Pro-
blem heutiger Rechtsentwicklung gesam-

melt. Bei aller Unterschiedlichkeit der
Rechtserlasse und der Rechtsgüter müssen
Archivarinnen und Archivare - aber auch
andere Informationsvermittler - auf eine

einheitliche und liberale Grundhaltung
hinwirken: freier und unentgeltlicher Zu-

gang zu Informationen für alle mit weni-

gen und klar definierten Ausnahmen.
Dieser Grundsatz ist heute noch nicht

verwirklicht und wird sich auch nicht von
alleine in die Tat umsetzen. Hier braucht es

permanente Anstrengung und Überzeu-

gungsarbeit. Und dabei sollte nicht ver-

gessen werden: Auch den Privaten, deren

Entscheidungen heute zum Teil enorm
weitreichende Wirkungen zeitigen, würde
mehr Transparenz - nicht nur für die

S/zore/zoZiier, sondern für alle Sfafceholrler -
gut anstehen. Es würde helfen, allseitig Ver-

trauen zu schaffen.

PS: Dieses Dossier ersetzt das «rsprüng-
Zieh geplante Dossier zum Thema «Wirt-
sciza/tsarc/zive», weic/zes aus terminliche«
Gründen nicht realisiert werden fconnfe.
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